
Das Enumerationsprinzip des § 1 Abs. 1 UmwRG lässt sich nach 
der Entscheidung des EuGH in Bezug auf Kfz-Typengenehmi-
gungen nur noch schwer aufrechterhalten. Auch im Hinblick auf die 
Anerkennungsvoraussetzungen von Umweltvereinigungen besteht 
nach einer Entscheidung der Vertragsstaatenkonferenz zur Aarhus-
konvention Änderungsbedarf. Der Beitrag gibt insbesondere einen 
Überblick zu aktuellen Entwicklungen in der Rechtsprechung zum 
UmwRG sowie dem jüngst geänderten § 6 UmwRG.

1. Einleitung

Im Jahr 2017 wurde das Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz 
(UmwRG) 1 umfangreichen Änderungen unterzogen. An-
lass der Novelle war zum einen die Bestätigung des Be-
schlusses V/9h des Compliance Committee durch die Ver-
tragsstaatenkonferenz, wonach die bis dahin bestehende 
Ausgestaltung der umweltrechtsbehelfsfähigen Gegen-
stände in § 1 Abs. 1 UmwRG zu eng und daher mit Art. 9 
Abs. 2, 3 Aarhus-Konvention (AK) inkompatibel war. 2 Fer-
ner bestand Änderungsbedarf, weil der EuGH in seinem 
Urteil v. 15. 10. 2015 die materielle Präklusionsvorschrift in 
§ 2 Abs. 3 UmwRG a. F. für mit Art. 11 UVP-Richtlinie 
2011/92 und Art.  25 IE-Richtlinie 2010/75 unvereinbar 
erachtet hatte. 3 Daraufhin wurde u. a. der Kreis der um-
weltrechtsbehelfsfähigen Gegenstände durch Hinzufügung 
der § 1 Abs.  1 S.  1 Nrn.  4, 5 und 6 UmwRG erweitert, 
eine Missbrauchsklausel in § 5 UmwRG und eine inner-
prozessuale Präklusion in § 6 UmwRG eingeführt. Außer-
dem wurde bei Rechtsbehelfsverfahren gegen Entschei-
dungen nach § 1 Abs. 1 Nrn. 1–2b UmwRG in § 7 Abs. 4 
UmwRG die Unanwendbarkeit der materiellen Präklusion 
in § 73 Abs. 4 S. 3–6 VwVfG geregelt. Für Verfahren nach 
§ 1 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 UmwRG besteht jedoch – Bebauungs-
pläne ausgenommen – weiterhin eine materielle Präklusion 
(s. § 7 Abs. 3 UmwRG), da diese Entscheidungen von dem 
Anwendungsbereich des Art. 9 Abs. 3 AK erfasst sind. 4 

Nach dem Bericht der Bundesregierung über praktische 
Erfahrungen im Vollzug der UmwRG-Novelle vom Juni 
2021 nahm die Zahl der Umweltrechtsbehelfe im Zeitraum 
zwischen 2017 und 2020 auf durchschnittlich 55,5 Fälle im 
Vergleich zu einem Durchschnitt von 35 Fällen pro Jahr in 
der Zeit zwischen 2013 und 2016 zu. 5 Erklärt wurde die-
ser Befund u. a. mit den sog. Dieselklagen, Rechtsbehelfen 
im Kontext von Windenergieanlagen sowie einem Anstieg 
anerkannter Umweltschutzvereinigungen. 6 § 1 Abs. 1 S. 1 
Nrn. 4–6 UmwRG hätten aber keinen entscheidenden An-
teil am Zuwachs der Rechtsbehelfe gehabt. 7 Auch hat sich 
nach der Untersuchung die Dauer der Verfahren nicht we-
sentlich verlängert. 8 Je nach erstinstanzlich zuständigem 
Eingangsgericht variiert die Verfahrensdauer aber deutlich. 9

Bereits bei Erlass der UmwRG-Novelle wurden in der 
Literatur Zweifel an einer unions- und völkerrechtskonfor-
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men Ausgestaltung des Anwendungsbereichs angemeldet. 10 
Auch war schon damals ein Verfahren vor dem Compliance 
Committee anhängig, ob die Hürden für die Anerkennung 
von Umweltvereinigungen in § 3 Abs. 1 UmwRG nicht zu 
hoch gesetzt sind. 11 Obwohl seit Ende 2022 feststeht, dass 
sich diese Zweifel bewahrheitet haben, hat der UmwRG-
Gesetzgeber im März 2023 nur den davon nicht tangierten 
§ 6 UmwRG geändert.

2. Unionsrechtliche Vorgaben  
an den Umweltrechtsschutz

Die Große Kammer des EuGH entschied durch Urteil vom 
8. 11. 2022, dass die Lesart des § 2 Abs. 1 i. V. m. § 1 Abs. 1 
S.  1 Nr.  5 UmwRG, wonach nur Vorhaben-, nicht aber 
Produktzulassungen umweltrechtsbehelfsfähig sind, nicht 
mit dem Unionsrecht und Art. 9 Abs. 3 AK vereinbar ist. 12 
Zwar könnten die Mitgliedstaaten nach Art. 9 Abs. 3 AK 
im Rahmen des ihnen überlassenen Gestaltungsspielraums 
Kriterien für die Anerkennung von Umweltvereinigungen 
festlegen, jedoch seien ihnen Einschränkungen in Bezug 
auf den Klagegegenstand verwehrt. 13 Auch wenn Art.  9 
Abs.  3 AK keine unmittelbare Wirkung im Unionsrecht 
entfaltet, wird aus dieser Vorschrift in Verbindung mit der 
Rechtsschutzgarantie in Art. 47 GRCh die Verpflichtung 
der Mitgliedstaaten zur Gewährleistung eines wirksamen 
gerichtlichen Schutzes der durch das Unionsrecht garan-
tierten Rechte, namentlich der Umweltrechtsvorschrif-
ten, entnommen. 14 In Anlehnung an die Ausführungen des 
Generalanwalts hob der EuGH hervor, dass sich aus Art. 9 
Abs. 3 AK keine Beschränkung des Anfechtungsrechts der 
Umweltvereinigungen auf Entscheidungen mit Umwelt-
auswirkungen von großer Bedeutung entnehmen lässt, im 
Übrigen könnten Entscheidungen über die Erteilung oder 
Änderung einer EG-Typengenehmigung zahlreiche Fahr-
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zeuge betreffen und durchaus von solcher Bedeutung sein. 15 
Ebenso wenig vermochte den EuGH die Argumentation 
überzeugen, dass eine solche Sichtweise zu einer Popular-
klage führe, denn die Rechtsbehelfsbefugnis beschränke 
sich auf Vereinigungen, welche die vom nationalen Recht 
vorgesehenen Anerkennungskriterien erfüllen. 16 Infolge-
dessen müssten die Gerichte das nationale Recht im Ein-
klang mit dem Unionsrecht auslegen und, falls dies nicht 
möglich sein sollte, jede dem Unionsrecht entgegenste-
hende nationale Rechtsvorschrift unangewendet lassen. 17 
Bei den umweltrechtsbehelfsfähigen Gegenständen kann 
sich eine solche unionsrechtskonforme Auslegung entwe-
der über eine weite Interpretation der dortigen Merkmale 
oder, wie vom EuGH erwähnt, über eine Klagebefugnis 
nach § 42 Abs. 2 HS 2 VwGO unter Rekurs auf ein proku-
ratorisches Recht ergeben. 18

Ferner hat der EuGH dargelegt, dass das Merkmal der 
„umweltbezogenen Rechtsvorschrift“ in Art. 9 Abs. 3 AK 
weit auszulegen ist. Darunter fallen nicht nur aufgrund ei-
nes spezifischen Kompetenztitels für die Umwelt, etwa 
Art. 192 AEUV, erlassene Rechtsvorschriften. 19 Auch nach 
dem AK „Implementation Guide“ muss die fragliche Be-
stimmung nur irgendeinen Umweltbezug aufweisen. 20 Bei 
Art. 5 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 zur Ty-
pengenehmigung von Kraftfahrzeugen handele es sich um 
eine solche Vorschrift, zumal die Binnenmarktkompe-
tenz des Art. 114 Abs. 3 AEUV sowie Art. 1 Abs. 1 lit. d), 
Art. 2 Abs. 1 lit.  f ) der Verordnung (EG) Nr. 1367/2006 
auf die Umwelt Bezug nehmen. 21 Im Übrigen ändere der 
angeblich technische Charakter des Art. 5 Abs. 2 S. 1 der 
Verordnung nichts an dem mit ihr verfolgten Ziel der Be-
grenzung der Schadstoffemissionen und der Förderung des 
Umweltschutzes. 22 In einer weiteren, diesmal aber die Uni-
onsebene betreffende Entscheidung, legte der EuGH den 
Begriff „Umweltrecht“ ebenfalls weit aus. Davon werde je-
der Rechtsakt der Union unabhängig von seiner Rechts-
grundlage erfasst, sofern er zur Verwirklichung der in 
Art. 191 Abs. 1 AEUV definierten Umweltpolitikziele bei-
trägt. 23 Deshalb sei das Verfahren zum Erlass des betreffen-
den Rechtsakts, das nach Art. 289 AEUV für seinen Cha-
rakter als Gesetzgebungs- oder anderen Akt maßgeblich ist, 
für die Qualifizierung ohne Bedeutung. 24

In der Rechtssache Stichting Varkens in Nood bekräftigte 
der EuGH im Übrigen seine Rechtsprechung zur Unzuläs-
sigkeit der materiellen Präklusion im Anwendungsbereich 
des sich nur auf die betroffene Öffentlichkeit beziehenden 
Art. 9 Abs. 2 AK. 25 Dabei stellte er darauf ab, dass zwischen 
der Beteiligung an den umweltbezogenen Entscheidungs-
verfahren unter den Voraussetzungen der AK und der An-
fechtung der am Ende dieses Verfahrens ergehenden Ent-
scheidung zu unterscheiden sei. 26 Art. 9 Abs. 2 AK ziele auf 
einen weiten Gerichtszugang ab. 27 Demgegenüber können 
die Mitgliedstaaten bei Art. 9 Abs. 3 AK die Rechtsbehelfe 
von einengenden Kriterien abhängig machen und z. B. eine 
materielle Präklusion vorsehen, „da mit einer solchen Re-
gelung die streitigen Punkte unter Umständen schneller 
identifiziert und gegebenenfalls bereits im Verwaltungsver-
fahren gelöst werden können, so dass sich eine Klage erüb-
rigt“. 28 Solche Einschränkungen der Rechtsschutzgarantie 
aus Art. 47 GRCh können gem. Art. 52 Abs. 1 GRCh ge-
rechtfertigt werden, wenn sie gesetzlich vorgesehen sind, 
den Wesensgehalt der Rechtsschutzgarantie achten, den 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wahren und den von 
der Union anerkannten Gemeinwohlzielsetzungen oder 
dem Schutz der Rechte und Freiheiten anderer tatsächlich 
entsprechen. 29 Im Bericht der Bundesregierung über den 
Vollzug der UmwRG-Novelle wird aufgrund dieser un-
erwartet deutlichen Aussagen des EuGH der zutreffende 
Schluss gezogen, dass Pläne zur (Wieder-)Einführung der 
materiellen Präklusion bei Umweltrechtsbehelfen betref-
fend die Zulassung von Infrastrukturprojekten und Indust-
rieanlagen europa- und völkerrechtswidrig sind. 30

Nur am Rande sei auf den Erlass der Richtlinie (EU) 
2020/1828 über Verbandsklagen zum Schutz der Kol-
lektivinteressen der Verbraucher 31 aufmerksam gemacht. 
Nach deren Erwägungsgrund  75 möchte man hinsicht-
lich des Umweltrechts auch der AK Rechnung tragen. Al-
lerdings beschränkt sich ihr Anwendungsbereich auf be-
stimmte Verstöße von Unternehmen gegen die in Anhang I 
bezeichneten Rechtsvorschriften (Art. 2 Abs. 1 S. 1). Die 
deutschen Umsetzungsvorschriften werden sich aus dem 
Verbandsklagenrichtlinienumsetzungsgesetz (VRUG) er-
geben. 32 

3. Erläuterungen zum UmwRG

Nachfolgend soll ein Überblick über die aktuelle Recht-
sprechung und Entwicklungen ausgewählter Bereiche des 
UmwRG gegeben werden.

3.1 Umweltrechtsbehelfsfähige Gegenstände

Je nach Prüfungsgegenstand können bei den umweltrechts-
behelfsfähigen Gegenständen mehrere Nummern der Auf-
zählung des § 1 Abs. 1 S. 1 UmwRG einschlägig sein. Daher 
wird in der nachfolgenden Darstellung zuerst auf einzelne 
Tatbestände des § 1 Abs. 1 S. 1 UmwRG eingegangen und 
am Ende auf Themen mit Bezügen zu verschiedenen Lis-
tentatbeständen.

3.1.1 § 1 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 UmwRG

Seit der UmwRG-Novelle sind nach § 1 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 
HS 1 UmwRG Entscheidungen über die Annahme von 
Plänen und Programmen i. S. d. § 2 Abs. 7 UVPG und der 
entsprechenden landesrechtlichen Vorschriften umwelt-
rechtsbehelfsfähig, für die nach Anlage 5 des UVPG oder 
landesrechtlichen Vorschriften eine Pflicht zur Durchfüh-
rung einer SUP besteht. Einer obligatorischen SUP sind 
z. B. Bauleitpläne nach §§ 6, 10 BauGB (s. Anlage 5 Nr. 1.8 
UVPG) zu unterziehen, nicht jedoch die Bebauungspläne 
im vereinfachten Verfahren (§ 13 BauGB) und der Innen-
entwicklung (§ 13 a BauGB). Nach einer Entscheidung des 
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BVerwG vom Juli 2023 ist die allerdings nur bis zum Ab-
lauf des 31. 12. 2023 bestehende Möglichkeit zur Einbe-
ziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunigte 
Verfahren durch den Verweis des § 13 b BauGB auf § 13 a 
BauGB unionsrechtswidrig, da die Beschränkungen des 
§ 13 b S. 1 BauGB erhebliche Umweltauswirkungen i. S. d. 
Art. 3 Abs. 5 SUP-RL nicht auf jeden Fall ausschließen. 33

Umweltrechtsbehelfsfähig ist auch die begehrte Fort-
schreibung eines Luftreinhalteprogramms gem. § 1 Abs. 1 
S. 1 Nr. 4 i. V. m. § 35 Abs. 1 Nr. 2 UVPG i. V. m. Nr. 2.2 
Anlage 5 UVPG und § 1 Abs. 1 S. 2 UmwRG, wobei nach 
dem BVerwG für die Erfüllung des besonderen Zulässig-
keitserfordernisses nach § 2 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 UmwRG be-
reits die bei einem Luftreinehalteplan bestehende Mög-
lichkeit der Verpflichtung zur Durchführung einer SUP 
und der damit verbundenen Beteiligungsberechtigung ge-
nügt. 34 Auch das Klimaschutzprogramm des Bundes (s. § 9 
KSG) kann nach Nr. 2.13 der Anlange V des UVPG bei ei-
ner Rahmensetzung umweltrechtsbehelfsfähig sein. 35 Der 
VGH Mannheim bejahte die Umweltrechtsbehelfsfähigkeit 
des integrierten Energie- und Klimaschutzkonzepts nach 
§ 6 KSG BW a. F., da es sich um einen Plan oder ein Pro-
gramm i. S. d.§ 17 UVwG handle. Das Konzept könne er-
hebliche positive oder auch negative Umweltauswirkun-
gen zeitigen und auch Rahmen setzend wirken, da in ihm 
auch standortspezifische Aussagen getroffen werden kön-
nen. 36 Dabei hielt er die für die Begründetheit des Rechts-
behelfs maßgebliche Vorschrift des § 2 Abs. 4 S. 2 UmwRG 
in Konstellationen einer sog. echten Normerlassklage bei 
einer vollständigen Untätigkeit schon nach seinem Wort-
laut nicht für anwendbar. 37 

Dass dem Unionsrecht auf jeden Fall Rechnung zu tra-
gen ist, verdeutlicht die Entscheidung des BVerwG zu ei-
ner Verordnung des Landkreises Rosenheim über das 
Landschaftsschutzgebiet „Inntal Süd“. Zwar verneinte das 
BVerwG bei der Verordnung das Erfordernis der Rahmen-
setzung, da dafür nach der EuGH-Rechtsprechung eine si-
gnifikante Gesamtheit von Kriterien und Modalitäten für 
die Durchführung eines oder mehrerer dieser Projekte 
aufgestellt werden müssen, insbesondere hinsichtlich des 
Standorts, der Art, der Größe und der Betriebsbedingun-
gen dieser Projekte oder der mit ihnen verbundenen Inan-
spruchnahme von Ressourcen, die Verordnung aber keine 
solche Kriterien oder Modalitäten enthielt. 38 Trotz des weit 
auszulegenden Planbegriffs fehlte es der Verordnung auch 
an einem Mindestmaß an Konkretisierung für die Feststel-
lung, ob von der Planverwirklichung eine Beeinträchti-
gung eines Natura 2000-Gebiets ausgehen könne. 39 Weil 
jedoch Art.  11 Abs.  1 des Protokolls „Naturschutz und 
Landschaftspflege“ der Alpenkonvention als umweltbezo-
gene Rechtsvorschrift des nationalen Rechts der Durch-
führung des Unionsrechts dient, ließ das BVerwG aufgrund 
des Anwendungsvorrangs des Unionsrechts das Erfordernis 
des Bestehens einer Verpflichtung zur Durchführung einer 
SUP nach Anlage 5 des UVPG oder landesrechtlichen Vor-
schriften unangewendet. 40

Obwohl im Schrifttum der Ausschluss direkter Rechts-
behelfe gegen die Bundesfachplanung gem. § 15 Abs. 3 S. 2 
NABEG (s. a. § 1 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 UmwRG) teilweise als 
unions- und völkerrechtswidrig eingestuft wurde und dies 
teils heute noch so gesehen wird, 41 hielt das BVerwG im 
März 2021 den damit verbundenen konzentrierten Rechts-
schutz erst am Ende des gestuften Verfahrens sowohl mit 
dem Verfassungs- als auch dem Unions- und Völkerrecht 
für vereinbar. Aus der SUP-Richtlinie ergeben sich im 
Unterschied zur UVP-Richtlinie keine speziellen Anfor-
derungen an den Rechtsschutz, so dass die nationale Aus-
gestaltung nur dem Äquivalenz- und Effektivitätsgrund-
satz genügen müsse, auch Art.  9 Abs.  3 AK mache den 
Mitgliedstaaten keine konkreten Vorgaben zur Frage des 
„Wann“ des Rechtsschutzes. 42 Momentan läuft aber ein von 
Frau Brigitte Artmann gegen die Bundesrepublik einge-

leitetes Verfahren vor dem Compliance Committee, weil 
sie den Ausschluss des direkten Rechtsschutzes bei Ausbau 
des Stromnetzes u. a. im Hinblick auf die gesetzliche Be-
darfsfestlegung (§ 12 e Abs. 4 S. 2 EnWG) und die Bundes-
fachplanung als konventionswidrig erachtet. 43 Deutschland 
hat in seiner Stellungnahme zur fehlenden Anerkennung 
der Rechtsbehelfsführerin auf die Möglichkeit eines ausrei-
chenden Inzidentrechtsschutzes gegen den abschließenden 
Planfeststellungsbeschluss hingewiesen. Auf dieser Ebene 
werde der gesetzliche Bedarfsplan einer Evidenzkontrolle 
unterzogen, Art. 9 Abs. 3 AK beziehe sich nur auf Hand-
lungen der in Art. 2 Abs. 2 AK legaldefinierten Behörden, 
im Rahmen des Rechtsschutzes gegen den vorausgegan-
genen Planfeststellungsbeschluss würden die vorhergehen-
den Verfahrensschritte überprüft. Zwar wird zugestanden, 
dass ein solcher Inzidentrechtsschutz nicht immer zeitnah 
sei. Trotzdem könne man von einem effektiven Rechts-
schutz i. S. d. Art. 9 Abs. 4 AK sprechen, da ein vorgezoge-
ner Rechtsschutz unter Umständen zu einer Einwendungs-
präklusion und einer nur eingeschränkten Überprüfbarkeit 
der abschließenden Zulassungsentscheidung führe. 44 Mit 
Spannung bleibt daher abzuwarten, wie das Compliance 
Committee und die Vertragsstaatenkonferenz in dieser An-
gelegenheit befinden werden.

3.1.2 § 1 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 UmwRG

Als man § 1 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 UmwRG zur Umweltrechts-
behelfsfähigkeit von Verwaltungsakten oder öffentlich-
rechtlichen Verträgen einführte, durch die andere als die 
in den Nummern 1 bis 2b genannten Vorhaben zugelassen 
werden, intendierte man eine enge Auslegung dieser Vor-
schrift und wollte so Kfz-Typengenehmigungen von den 
Umweltrechtsbehelfen ausklammern, indem in den Materi-
alien der Vorhabenbegriff wie folgt erläutert wurde: Da sich 
die Begrifflichkeit an § 2 Abs. 2 (= heute § 2 Abs. 4) UVPG, 
allerdings ohne Bezugnahme auf die Anlage 1 zum UVPG, 
orientiere, würden darunter die Errichtung und der Be-
trieb einer technischen Anlage, der Bau einer Anlage oder 
die Durchführung einer sonstigen in Natur und Landschaft 
eingreifenden Maßnahme sowie jeweils deren Änderung 
bzw. Erweiterung fallen. 45 Wegen der damit verbundenen 
erheblichen Einschränkung der umweltrechtsbehelfsfähi-
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33)	 BVerwG, Urt. v. 18. 7. 2023 – 4 CN 3.22.
34)	BVerwG, Urt. v. 27. 2. 2020 – 7 C 3.19, BVerwGE 168, 20, 23 

Rdnr. 22; Urt. v. 28. 5. 2021 – 7 C 2.20, BVerwGE 172, 365, 368 
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35)	Guckelberger, in: Fellenberg/Guckelberger, Klimaschutzrecht, 
2022, KSG, § 9 Rdnr. 26. 

36)	VGH Mannheim, Urt. v. 10. 11. 2022 – 10  S 3542/21, ZUR 
2023, 238, 239 Rdnrn. 34 ff.

37)	VGH Mannheim, Urt. v. 10. 11. 2022 – 10  S 3542/21, ZUR 
2023, 238, 241 Rdnr. 57.

38)	BVerwG, Urt. v. 26. 1. 2023 – 10 N 1.23, NuR 2023, 411, 412 
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39)	 BVerwG, Urt. v. 26. 1. 2023 – 10 N 1.23, NuR 2023, 411, 412 f. 
Rdnrn. 16 ff.

40)	BVerwG, Urt. v. 26. 1. 2023 – 10 N 1.23, NuR 2023, 411, 413 
Rdnr. 21.

41)	 Baumann/Brigola, DVBl. 2020, 324, 325; eingehend zu den ver-
schiedenen Ansichten Langstädtler, Effektiver Umweltrechts-
schutz in Planungskaskaden, 2021, S. 385 ff.

42)	 BVerwG, Beschl. v. 24. 3. 2021 – 4 VR 2.20, BVerwGE 172, 57, 
59 ff. Rdnrn. 12 ff.

43)	ACCC/C/2020/178, Stand 27. 11. 2023, abrufbar unter https://
unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/compliance/C2020-​178_
Germany/Communication_from_the_Party/frPartyC178_​13.​8.​
2020_response_to_communication_ger.pdf.

44)	ACCC/C/2020/178, Stand 27. 11. 2023, abrufbar unter https://
unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/compliance/C2020-​178_
Germany/Communication_from_the_Party/frPartyC178_​13.​8.​
2020_response_to_communication_ger.pdf, S. 24.

45)	BR-Drs. 422/16, S. 30; s. zu den Intentionen auch Guckelberger/
Mitschang, NJW 2022, 3747, 3748.
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gen Gegenstände, die – wie bereits geschildert – unions- 
und völkerrechtswidrig ist, drängt die Rechtsprechung zu 
Recht darauf, die Vorschrift so weit wie möglich im Ein-
klang mit den Zielen des Art. 9 Abs. 3 AK und eines effek-
tiven Umweltrechtsschutzes auszulegen. 46 Auch wenn man 
in bestimmten Konstellationen durchaus Anleihen bei § 2 
Abs. 6 UVPG nehmen kann, so dass Zulassungsentschei-
dungen etwa auch Vorbescheide oder Teilgenehmigungen 
sind, werden damit nach dem BVerwG auch Entscheidun-
gen erfasst, die wie etwa bei einer Verlängerung nach § 18 
Abs. 3 BImSchG, „nur Elemente einer Zulassungsentschei-
dung enthalten“. 47 Eine Zulassung i. S. d. § 1 Abs.  1 S.  1 
Nr. 5 UmwRG liegt also nicht nur bei abschließenden Ent-
scheidungen über die formellen oder materiellen Vorausset-
zungen eines Vorhabens vor. 48 Weil es für eine Zulassung 
ausreicht, wenn über einzelne Aspekte der Zulässigkeit des 
Vorhabens verbindlich entschieden und auf diese Weise die 
Vorhabensrealisierung ermöglicht wird, beinhaltet auch die 
naturschutzrechtliche Befreiung nach § 67 BNatSchG eine 
Zulassungsentscheidung. 49 Unter Rekurs auf den allgemei-
nen Sprachgebrauch ist unter einem „Vorhaben“ i. S. d. § 1 
Abs. 1 S. 1 Nr. 5 UmwRG eine geplante Handlung oder 
Maßnahme zu verstehen, 50 für die eine Zulassung unter 
Berücksichtigung umweltbezogener Vorschriften erforder-
lich ist. Deshalb unterfällt auch die Zulassung eines Pflan-
zenschutzmittels 51 oder die Erteilung einer Ausnahmege-
nehmigung für den Abschuss eines Wolfes nach § 45 Abs. 7 
BNatSchG 52 dem Auffangtatbestand des § 1 Abs.  1 S.  1 
Nr. 5 UmwRG. Das OVG Greifwald sah in einer Erset-
zung des gemeindlichen Einvernehmens, die mit der im-
missionsschutzrechtlichen Genehmigung zusammenfällt, 
ebenfalls eine Zulassung. 53

Eine behördliche Freistellungsentscheidung, wonach 
für ein Vorhaben keine Genehmigung benötigt wird, er-
geht in Gestalt eines Verwaltungsakts. Bislang wurde de-
ren Umweltrechtsbehelfsfähigkeit unter Heranziehung des 
§ 1 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 UmwRG i. V. m. Satz 2, wonach dieses 
Gesetz auch Anwendung findet, wenn entgegen geltender 
Rechtsvorschriften keine Entscheidung nach Satz 1 getrof-
fen wird, begründet. Inhaltlich wird bei einer Freistellung 
zwar verbindlich über die fehlende Genehmigungsbedürf-
tigkeit, nicht aber über die Zulassung eines Vorhabens ent-
schieden. 54 Die Freistellung beinhalte den behördlichen 
Verzicht auf eine Genehmigung, deren Unterlassen da-
her über § 1 Abs. 1 S. 2 UmwRG geltend gemacht werden 
kann. 55 Demgegenüber ließ der VGH München vor kur-
zem offen, ob man eine solche Erklärung nicht im Hin-
blick auf den Auffangcharakter des § 1 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 
UmwRG als eine, Elemente einer positiven Zulassungsent-
scheidung enthaltende, Entscheidung qualifizieren kann. 56 
Auf den ersten Blick mutet es befremdlich an, in der Erklä-
rung der Entbehrlichkeit einer Genehmigung ein Element 
einer Zulassung i. S. e. förmlichen Erlaubnis oder Geneh-
migung zu sehen. Da man das Verb „zulassen“ aber auch so 
verstehen kann, dass nichts zur Unterbindung einer Hand-
lung oder eines Zustands unternommen wird, 57 sprechen 
die besseren Argumente für einen Rekurs auf § 1 Abs.  1 
S.  1 Nr.  5 UmwRG und keinen Rekurs auf Satz  2, der 
ja gerade an das Unterlassen einer Entscheidung (s. a. § 2 
Abs. 1 S. 2 UmwRG) anknüpft. Im Übrigen, wäre unab-
hängig davon, welchen dogmatischen Ansatz man wählt, 
die Umweltrechtsbehelfsfähigkeit von Freistellungsent-
scheidungen, etwa nach § 43 f Abs. 4 S. 3 EnWG oder § 25 
Abs. 4 S. 4 NABEG, zu bejahen.

Stellt man auf den Wortlaut des § 1 Abs.  1 S.  1 Nr.  5 
UmwRG ab, wird dieser Auffangtatbestand nur bei der Zu-
lassung von Vorhaben relevant, die nicht unter § 1 Abs. 1 
S. 1 Nrn. 1–2b UmwRG fallen. Um Verstöße gegen das 
Unionsrecht und Art. 9 Abs. 3 AK zu vermeiden, legt das 
BVerwG das Exklusivitätsverhältnis zwischen diesen Tat-
beständen einschränkend aus. Es greift zwar bei Vorhaben, 
bei denen eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchge-

führt wurde und die einer umfassenden gerichtlichen Kon-
trolle nach § 2 Abs. 4 S. 2 UmwRG unterliegen. 58 Dagegen 
darf zur Vermeidung von Lücken beim Umweltrechts-
schutz auf § 1 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 UmwRG bei solchen Vorha-
ben rekurriert werden, bei denen nach Durchführung ei-
ner UVP-Vorprüfung mangels zur erwartender erheblicher 
Umweltauswirkungen keine UVP-Pflicht besteht. 59 Ferner 
muss nach dem BVerwG dieser Auffangtatbestand erst recht 
bei Unterbleiben einer gebotenen UVP-Vorprüfung ein-
schlägig sein, weil dann keine Aussagen zum Bestehen ei-
ner Verpflichtung zur Durchführung einer UVP getroffen 
werden können und dem Gericht infolge der Einschrän-
kung seiner Gerichtskontrolle aufgrund von § 5 Abs. 3 S. 2 
UVPG eine Nachholung der unterbliebenen Vorprüfung 
verwehrt ist. Andernfalls könnten die durch Art. 9 Abs. 2, 
3 AK sowie durch Unionsrecht gebotenen Rechtsschutz-
möglichkeiten durch Unterbleiben der Vorprüfung zur 
Feststellung der UVP-Pflicht unterlaufen werden. 60 

Ist bei der Zulassung eines bergrechtlichen Hauptbetriebs-
plans keine UVP nach § 1 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 lit. b) UmwRG 
durchzuführen, weil die beanspruchte Abbaufläche bereits 
Gegenstand eines planfestgestellten obligatorischen Rah-
menbetriebsplanes war, ergibt sich deren Umweltrechtsbe-
helfsfähigkeit aus § 1 Abs.  1 S.  1 Nr.  5 UmwRG. Auch 
wenn der vorausgegangene Planfeststellungsbeschluss Bin-
dungswirkung für den nachfolgenden Hauptbetriebsplan 
entfaltet, enthält letzterer Elemente einer Zulassungsent-
scheidung, was – wie aufgezeigt – ausreicht. 61

3.1.3 § 1 Abs. 1 S. 1 Nr. 6 UmwRG

Inzwischen besteht eine zunehmend gefestigte Recht-
sprechung zu den in § 1 Abs.  1 S.  1 Nr.  6 UmwRG ge-
nannten Verwaltungsakten über Überwachungs- und Auf-
sichtsmaßnahmen zur Umsetzung oder Durchführung von 
Entscheidungen nach den Nummern 1–5, die der Einhal-
tung umweltbezogener Rechtsvorschriften des Bundes- 
oder Landesrechts oder unmittelbar geltender Rechtsakte 
der Union dienen. Wie man an der Bezugnahme auf die 
Nummern  1–5 erkennen kann, sind die Aufsichts- oder 
Überwachungsmaßnahmen akzessorisch zu den vorausge-
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gangenen Umweltrechtsbehelfstatbeständen. 62 Sind letztere 
aufgrund des Unions- oder Völkerrechts einschränkend, 
erweiternd oder analog auszulegen, unterfallen diesbezüg-
liche Aufsichts- oder Überwachungsmaßnahmen § 1 Abs. 1 
S. 1 Nr. 6 UmwRG. Auch vor dem Hintergrund der uni-
ons- und völkerrechtlichen Rechtsschutzvorgaben leuch-
tet es ein, den Begriff der Aufsichts- und Überwachungs-
maßnahmen weit auszulegen, so dass darunter ein breites 
Spektrum an Tätigkeiten erfasst wird. 63 Es handelt sich bei 
diesen um Maßnahmen des Gesetzesvollzugs, wobei je-
doch wegen Nichtvorliegens der Akzessorietät von einer 
Vorhabenzulassung unabhängige Maßnahmen nach dem 
Gesetzeswortlaut nicht nach diesem Tatbestand umwelt-
rechtsbehelfsfähig sind. 64 Wird z. B. eine Zulassungsent-
scheidung nach § 1 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 UmwRG nachträglich 
(teilweise) aufgehoben, sieht das BVerwG darin die stärkste 
Form einer Überwachung oder Aufsicht. 65 Zu den nach 
§ 1 Abs. 1 S. 1 Nr. 6 UmwRG umweltrechtsbehelfsfähigen 
Gegenständen gehört z. B. die vorläufige Untersagung des 
Betriebs eines Offshore-Windparks nach § 16 Abs. 3 S. 1 
SeeAnlV a. F. (s.  jetzt § 14 Abs.  3 S.  1 SeeAnlG). 66 Wei-
tere Beispiele für Überwachungs- oder Aufsichtsmaßnah-
men sind die behördliche Überprüfung der Einhaltung des 
Umfangs der Genehmigung, der Befolgung von Schutz-
auflagen oder angeordneter Ausgleichs- oder Ersatzmaß-
nahmen, aber auch behördliche Anordnungen gegenüber 
Dritten oder dem Vorhabenträger, etwa Überwachungs-
maßnahmen durchzuführen, Auskunft zu erteilen oder 
das Betreten des Grundstücks zu Kontrollzwecken zu dul-
den. 67 Da die Zulassung eines Hauptbetriebsplans keine 
Maßnahme der Gefahrenabwehr ist, sondern den Rechts-
kreis des Vorhabenträgers erweitert, handelt es sich dabei 
um keine Überwachungs- und Aufsichtsmaßnahme nach 
§ 1 Abs. 1 S. 1 Nr. 6 UmwRG. 68

3.1.4 Baugenehmigungen

Baugenehmigungen können nach § 1 Abs.  1 S.  1 Nr.  1 
UmwRG umweltrechtsbehelfsfähig sein, wenn sie eine 
Zulassungsentscheidung über die Zulässigkeit eines Vorha-
bens enthalten, für die nach dem UVPG oder landesrecht-
lichen Vorschriften eine Pflicht zur Durchführung einer 
UVP besteht. Insoweit sei auf Nummer 18 der Anlage 1 
des UVPG hingewiesen. Die angerufenen Gerichte muss-
ten sich einige Male mit der Frage auseinandersetzen, ob 
sich aus § 50 Abs. 1 S. 2 UVPG, wonach eine nach diesem 
Gesetz vorgeschriebene Vorprüfung entfällt, wenn für den 
aufzustellenden Bebauungsplan eine Umweltprüfung nach 
den Vorschriften des BauGB durchgeführt wird, von ei-
ner nicht UVP-pflichtigen Baugenehmigung auszugehen 
ist. Sie verneinten dies allesamt. Nach dem Gesetzeswort-
laut reiche es aus, wenn für das zuzulassende Vorhaben die 
Pflicht zur Durchführung einer UVP bestehen kann. 69 Für 
die Richtigkeit dieser Ansicht spricht überdies ein Blick auf 
§ 50 Abs. 3 UVPG, wonach bei Durchführung der UVP 
in einem Aufstellungsverfahren für einen Bebauungsplan 
und in einem nachfolgenden Zulassungsverfahren die UVP 
bei letzterem aufgrund der Abschichtungswirkung auf zu-
sätzliche oder andere erhebliche Umweltauswirkungen 
beschränkt werden soll. Ein solches abschichtendes, alle 
Ebenen einbeziehendes Vorgehen ist unionsrechtlich gebo-
ten. 70 Zudem verwies der VGH Kassel darauf, dass die be-
antragte Baugenehmigung den umweltbezogenen Festset-
zungen des Bebauungsplans widersprechen könne und auch 
mit Blick auf eine mögliche Konfliktverlagerung auf die 
nachfolgende Ebene oder aufgrund nachträglicher tatsäch-
licher und rechtlicher Veränderungen ein Verständnis des 
§ 50 Abs. 1 S. 2 UVPG als generelle Präklusionsvorschrift 
für die Geltendmachung naturschutzrechtlicher Aspekte 
auf der Genehmigungsebene abzulehnen ist. 71 

Soweit sich die Umweltrechtsbehelfsfähigkeit einer 
Baugenehmigung nicht bereits aus § 1 Abs.  1 S.  1 Nr.  1 
UmwRG ergibt, ist diese aufgrund des Auffangtatbestands 

in § 1 Abs.  1 S.  1 Nr.  5 UmwRG zu bejahen. Denn die 
Baugenehmigung enthält einen Verwaltungsakt in Gestalt 
der Zulassung eines Vorhabens. Im Unterschied zur Num-
mer 1 greift die Nummer 5 aber nur insoweit, als die Vorha-
ben unter Anwendung umweltbezogener Rechtsvorschrif-
ten des Unionsrechts, des Landesrechts oder unmittelbar 
geltender Rechtsakte der Europäischen Union zugelassen 
werden. Nach zutreffender Ansicht umfasst der Begriff des 
„Landesrechts“ auch die als gemeindliche Satzungen erlas-
senen Bebauungspläne (§ 10 Abs. 1 BauGB), da Gemeinden 
zur mittelbaren Landesverwaltung gehören und es sowohl 
unionsrechtlich als auch mit Blick auf Art. 9 Abs. 3 AK be-
denklich wäre, wenn man Rechtsnormen der „untersten 
Ebene“ vom Kreis der umweltbezogenen Rechtsvorschrif-
ten ausnehmen würde. 72 Nicht jede BauGB-Regelung 
muss über einen Umweltbezug verfügen. Zu bejahen ist 
dies etwa bei Festsetzungen in einem Bebauungsplan nach 
§ 9 Abs. 1 Nrn. 18 lit. b), 20, und 23 BauGB 73 oder bei § 35 
Abs. 3 S. 1 Nrn. 3, 5 BauGB. 74

3.1.5 Verbindlicherklärung  
eines bodenrechtlichen Sanierungsplans

Nach dem VGH Mannheim ist die Verbindlicherklärung 
eines Sanierungsplans keine Zulassungsentscheidung i. S. d. 
§ 1 S. 1 Nr. 1 UmwRG. Zwar stellt diese Entscheidung ei-
nen Verwaltungsakt i. S. d. § 35 VwVfG dar, allerdings habe 
diese Entscheidung keinen Zulassungscharakter i. S. d. § 2 
Abs.  6 UVPG. 75 Auch bestehe keine Verpflichtung zur 
Durchführung einer UVP in Bezug auf die Verbindlich-
erklärung. 76 § 1 Abs.  1 S.  1 Nr.  4 UmwRG wurde ver-
neint, da die Verbindlicherklärung weder in Anlage 5 zum 
UVPG noch im Landesrecht als SUP-pflichtig qualifiziert 
wurde. Der VGH Mannheim ließ offen, ob § 1 Abs. 1 S. 1 
Nr. 4 UmwRG über seinen Wortlaut hinaus auch auf Pläne 
und Programme angewendet werden kann, für die nach 
der Auffangklausel des § 35 Abs. 2 UVPG eine SUP-Pflicht 
bestehen kann, da erhebliche Umweltauswirkungen einer 
Sanierungsplanung „allenfalls bei einer ungewöhnlich gro-
ßen räumlichen Ausdehnung des Sanierungsgebiets in Be-
tracht kommen“. 77 Trotz Vorliegens eines Verwaltungsakts 
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193, 194 Rdnr. 59.
76)	VGH Mannheim, Urt. v. 14. 7. 2021 – 10 S 141/20, NuR 2022, 

193, 196 Rdnr. 63.
77)	VGH Mannheim, Urt. v. 14. 7. 2021 – 10 S 141/20, NuR 2022, 

193, 197 Rdnr. 70.



wurde die Umweltrechtsbehelfsfähigkeit der Verbindlich-
erklärung mangels Entscheidung über die Zulassung eines 
Vorhabens und wegen des abschließenden Charakters der 
Aufzählung der umweltrechtsbehelfsfähigen Gegenstände 
im UmwRG verneint. 78 Diese Haltung lässt sich angesichts 
der EuGH-Entscheidung zur Kfz-Typengenehmigung 
so nicht mehr aufrechterhalten. Die Verwaltungsgerichte 
müssen nun überlegen, wie sie dogmatisch zur Bejahung 
der Umweltrechtsbehelfsfähigkeit gelangen.

3.1.6 Zwischenfazit

Der Bundesgesetzgeber hat den Kreis der umweltrechtsbe-
helfsfähigen Gegenstände völker- und unionsrechtswidrig 
zu eng gezogen. Zwar kann der Gesetzgeber im innerstaat-
lichen Recht gem. Art. 9 Abs. 3 AK Kriterien für die Um-
weltrechtsbehelfsberechtigung der Mitglieder der Öffent-
lichkeit vorsehen. Diese müssen aber nach Art. 9 Abs. 3 AK 
uneingeschränkt von Behörden vorgenommene Handlun-
gen oder Unterlassungen anfechten können, die gegen um-
weltbezogene Bestimmungen des innerstaatlichen Rechts 
verstoßen. Wegen der Gesetzesbindung der Gerichte müs-
sen sie als Erstes prüfen, ob der jeweilige Prüfungsgegen-
stand nach § 1 Abs. 1 S. 1 Nrn. 1–6 UmwRG bzw. nach 
Satz 2 aufgrund Unterlassens umweltrechtsbehelfsfähig ist. 
Sollte dies zu verneinen, aber ein Umweltrechtsschutz ge-
boten sein, ist über eine Nichtanwendung einschränken-
der Merkmale der Umweltrechtsbehelfstatbestände oder 
deren erweiternde oder analoge Rechtsanwendung oder 
die Annahme einer Klagebefugnis aufgrund eines proku-
ratorischen Rechts nachzudenken. Da man durchaus unter-
schiedlicher Ansicht über den dogmatisch zu beschreiten-
den Weg sein kann, ist zwar mit einer divergierenden, im 
Ergebnis aber den Umweltrechtsschutz bejahenden Recht-
sprechung zu rechnen. Weil der UmwRG-Gesetzgeber mit 
seiner UmwRG-Novelle der Figur des prokuratorischen 
Rechts ein Ende bereiten wollte, dürfte – wo dies dogma-
tisch möglich ist – eine ggf. die § 1 Abs. 1 S. 1 Nrn. 1–6 
UmwRG modifizierende Rechtsanwendung zu bevorzu-
gen sein. In einer Zeit, in der die Beschleunigung der Ge-
nehmigungs- und Planungsverfahren und des dazugehöri-
gen Rechtsschutzes ein zentrales Anliegen des Gesetzgebers 
ist, könnte man der Verwaltungsgerichtsbarkeit durch die 
Einführung einer Generalklausel im UmwRG, bei der nur 
zwischen Art. 9 Abs. 2 und 3 AK differenziert wird, die 
Rechtsanwendung deutlich erleichtern. 79 Dadurch würden 
Abgrenzungsfragen zwischen den einzelnen umweltrechts-
behelfsfähigen Gegenständen an Bedeutung verlieren. Im 
Übrigen kann die derzeit unzulängliche Ausgestaltung des 
Enumerationsprinzips von der Inanspruchnahme des uni-
ons- und völkerrechtlich gewollten Umweltrechtsschutzes 
abhalten.

Lücken im Umweltrechtsschutz resultieren daraus, 
dass sich der Auffangtatbestand des § 1 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 
UmwRG auf Zulassungen in Gestalt von Verwaltungsak-
ten und öffentlich-rechtlichen Verträgen beschränkt. Nach 
dem Wortlaut werden von dieser Rechtsvorschrift Real-
akte nicht erfasst. § 1 Abs. 1 S. 1 Nr. 6 UmwRG bezieht sich 
lediglich auf Verwaltungsakte über Überwachungs- und 
Aufsichtsmaßnahmen. Die dort vorgesehene Akzessorietät 
zu § 1 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 UmwRG vernachlässigt, dass ein 
Handeln bei öffentlich-rechtlichen Verträgen, bei denen 
man sich auf die Ebene der Gleichordnung begeben hat, 
oftmals ausscheidet (s. aber § 61 VwVfG). Um nicht gegen 
Art. 9 Abs. 3 AK zu verstoßen, müssen aber auch Realakte, 
wie etwa das Fällen eines Baumes oder die Beseitigung ei-
ner Hecke, 80 oder untergesetzliche Rechtsvorschriften, wie 
die Festlegung von Flugrouten oder eines Naturschutzge-
biets durch Rechtsverordnung, 81 umweltrechtsbehelfsfä-
hig sein. Für Realakte kann entweder der Auffangtatbe-
stand des § 1 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 UmwRG analog oder, falls 
diese eine Aufsichts- oder Überwachungsmaßnahme ent-
halten, § 1 Abs. 1 S. 1 Nr. 6 UmwRG analog herangezogen 

werden. Die planwidrige Regelungslücke lässt sich damit 
begründen, dass der Gesetzgeber nicht erkannt hat, dass 
durch den eingeschränkten Gesetzeswortlaut Art. 9 Abs. 3 
AK unzureichend umgesetzt wird. Schwieriger ist dagegen 
eine Analogie bei Rechtsverordnungen, da man angesichts 
deren generell-abstrakten Charakters an der Vergleichbar-
keit des § 1 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 UmwRG zweifeln kann. Inso-
weit könnte es näher liegen, über den Anwendungsvorrang 
(oder ein prokuratorisches Recht) zu ihrer Umweltrechts-
behelfsfähigkeit zu gelangen. Auch muss es Umweltrechts-
schutz gegen die Zulassung von Infrastrukturvorhaben 
durch Maßnahmengesetze nach dem MgvG geben. Es gibt 
gute Gründe für die Annahme, dass der bei solchen Zu-
lassungen erst gegen spätere Verwaltungsentscheidungen 
mögliche Rechtsschutz zu spät einsetzt. 82 Deswegen wird 
eine unionsrechtskonforme Anwendung des § 1 Abs. 1 S. 1 
Nr. 1 UmwRG in Erwägung gezogen, wonach auch Legis-
lativzulassungen umweltrechtsbehelfsfähig sein können. 83 
Diese wenigen Beispiele verdeutlichen, dass es keine Pau-
schallösung für die Beseitigungen der aktuellen Unzuläng-
lichkeiten des deutschen Enumerationsprinzips gibt, son-
dern mit Blick auf den konkreten Rechtsbehelfsgegenstand 
dessen Umweltrechtsbehelfsfähigkeit dogmatisch zu be-
gründen ist.

3.2 Umweltbezogene Rechtsvorschriften

Die Legaldefinition der umweltbezogenen Rechtsvor-
schriften in § 1 Abs. 4 UmwRG wird bei den Rechtsbe-
helfen nach § 1 Abs.  1 S.  1 Nr.  2a–6 UmwRG oder de-
ren Unterlassen relevant. Gem. § 2 Abs.  1 S.  1 UmwRG 
muss die Vereinigung für die Zulässigkeit des Rechtsbe-
helfs die Verletzung derartiger Rechtsvorschriften geltend 
machen. Spiegelbildlich prüft das angerufene Gericht in 
der Begründetheit nach § 2 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 UmwRG, ob 
die Entscheidung oder deren Unterlassung gegen umwelt-
bezogene Rechtsvorschriften verstößt, die für diese Ent-
scheidung von Bedeutung sind. Wie bereits geschildert, ist 
der Begriff der umweltbezogenen Rechtsvorschrift weit zu 
verstehen, darunter fallen nicht nur Rechtsvorschriften, 
in deren Überschrift oder Text explizit das Wort „Um-
welt“ verwendet wird. 84 Eine solche Vorschrift stellt z. B. 
§ 14 Abs.  3 S.  1 SeeAnlG zur Abwehr von Gefahren für 
die Meeresumwelt 85 oder ein Abwägungsgebot dar, soweit 
im konkreten Fall Umweltbelange in die Abwägung ein-
fließen. 86 Das klimaschutzrechtliche Berücksichtigungsge-
bot in § 13 Abs. 1 S. 1 KSG und dessen korrespondierende 
Landesregelungen stellen weitere Beispiele für umweltbe-

Guckelberger, Update in Sachen Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz

123

78  NuR (2024) 46: 73–83

78)	VGH Mannheim, Urt. v. 14. 7. 2021 – 10 S 141/20, NuR 2022, 
193, 194 f. Rdnrn. 57 ff.

79)	S. a. zu einer solchen Generalklausel Guckelberger/Mitschang, NJW 
2022, 3747, 3749.

80)	OVG Münster, Beschl. v. 8. 3. 2019 – 8 B 1651/18, NuR 2019, 
494 ff. Zu Realakten insgesamt Fellenberg/Schiller, in: Landmann/
Rohmer, UmweltR, 86. EL April 2018, § 1 UmwRG Rdnr. 112; 
Schlacke, in: Gärditz, VwGO, 2.  Aufl. 2018, § 1 UmwRG 
Rdnr. 53.

81)	 Franzius, in: Schink/Reidt/Mitschang, UVPG/UmwRG, 
2.  Aufl. 2023, § 1 UmwRG Rdnr.  27; Schlacke, in: Gärditz, 
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zogene Rechtsvorschriften dar. 87 Auch die baurechtlichen 
Vorschriften über städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 
und den sozialen Städteumbau enthalten partiell solche 
Vorschriften, insbesondere wenn sie auf den Klimaschutz 
Bezug nehmen (§ 136 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, § 171 a Abs. 2 S. 2 
BauGB). In den Worten des BVerwG beinhaltet „§ 13 BIm-
SchG jedenfalls insoweit … eine umweltbezogene Rechts-
vorschrift, als von der Konzentrationswirkung umfasste 
behördliche Entscheidungen ihrerseits von der Einhaltung 
solcher umweltbezogenen Rechtsvorschriften abhängen, 
die im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfah-
ren von der Genehmigungsbehörde zu prüfen sind“. 88 

3.3 Anerkennung von Umweltvereinigungen

Die Umweltrechtsbehelfe können aufgrund der Öffnungs-
klausel in § 42 Abs.  2 HS 1 VwGO (ggf. analog) i. V. m. 
§ 2 Abs.  1 S.  1 UmwRG von Umweltvereinigungen un-
abhängig von einer Geltendmachung der Verletzung in ei-
genen Rechten eingelegt werden. Allerdings sind sie nach 
§ 3 anerkannten inländischen oder ausländischen Verei-
nigungen vorbehalten (s.  aber § 2 Abs.  2 UmwRG hin-
sichtlich einer noch nicht anerkannten Vereinigung). Der 
EuGH hat in seiner Entscheidung vom 8. 11. 2022 her-
vorgehoben, dass die Mitgliedstaaten zum Ausschluss von 
Popularklagen den Kreis der nach Art. 9 Abs. 3 AK An-
fechtungsberechtigten einengen dürfen. 89 Mit den in § 3 
Abs. 1 UmwRG normierten Anerkennungsvoraussetzun-
gen möchte der Gesetzgeber einen besonderen Sachver-
stand der umweltrechtsbehelfsfähigen Vereinigungen im 
Umweltschutz sicherstellen. 90 Dies spiegelt sich auch in ih-
rer metaphorischen Umschreibung als „Sachwalter der Na-
tur“ oder „Anwälte der Natur“ wider. 91 2022 entschied das 
BVerwG, dass es sich bei § 3 UmwRG um eine Sachent-
scheidungsvoraussetzung handelt, die erst zum Schluss der 
letzten mündlichen Verhandlung oder mangels einer sol-
chen im Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung vor-
liegen muss. Zur Begründung verwies es dabei auf den 
Wortlaut des § 2 Abs.  1 S.  1 UmwRG, einen systemati-
schen Blick auf § 2 Abs. 2 UmwRG, den Sinn und Zweck 
dieser beiden Vorschriften, den unionsrechtlich gebotenen 
weiten Gerichtszugang sowie die Entlastung der Gerichte 
als Nebeneffekt. 92 Da die Vereinigungen ihre Rechtsbe-
helfe nach dem Gesetzestext des § 2 Abs. 1 S. 1 UmwRG 
„nach Maßgabe der Verwaltungsgerichtsordnung“ einle-
gen, wird – so das BVerwG – durch die Klage- bzw. An-
tragsbefugnis zugleich das Rechtsschutzbedürfnis für den 
jeweiligen Rechtsbehelf indiziert. Weil die Umweltverei-
nigungen altruistisch tätig werden und ihnen im deutschen 
Prozessrecht eine besondere Rolle eingeräumt wird, darf 
beim Rechtsschutzbedürfnis für einen Normenkontrollan-
trag aber nicht nach der Verbesserung ihrer Rechtsstellung 
im Erfolgsfall gefragt werden. 93 Stattdessen ist zu prüfen, ob 
durch den eingelegten Rechtsbehelf noch Verbesserungen 
für den Umweltschutz erzielt werden können, was selbst bei 
vollständiger Umsetzung eines Bebauungsplans im Hin-
blick auf die Möglichkeit erneuter Planung zu bejahen ist. 94 

Bei den in § 3 Abs.  1 S.  2 UmwRG aufgezählten An-
erkennungsvoraussetzungen ist zu beachten, dass die je-
weilige Vereinigung gem. Nummer 1 nach ihrer Satzung 
ideell und nicht nur vorübergehend vorwiegend die Ziele 
des Umweltschutzes fördern muss. Bezogen auf eine Na-
turschutzvereinigung arbeitete das BVerwG heraus, dass 
zunächst zu prüfen ist, ob sie sich als ein Unterfall einer 
Umweltvereinigung einstufen lässt, und anschließend da-
nach zu fragen ist, wo der Schwerpunkt ihrer Betätigung 
nach der Satzung liegt. 95 Die zum Umweltschutz gehören-
den Schutzgüter lassen sich dabei § 2 Abs. 1 UVPG entneh-
men. 96 In Bezug auf die Ziele des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege kann auf § 1 Abs.  1 BNatSchG rekur-
riert werden. 97 Daher fördert eine Vereinigung, auch wenn 
sie sich nach ihrem satzungsmäßigen Aufgabenbereich auf 

den Schutz nur eines Naturgutes, etwa des Bodens, i. S. d. 
§ 7 Abs.  1 Nr.  2 BNatSchG konzentriert, auch die Ziele 
des Umweltschutzes, zumal auf einen solchen Teilbereich 
spezialisierte Vereinigungen besonders sachkundig und 
hilfreich sein können. 98 Trotzdem verneinte das BVerwG 
die Anerkennungsfähigkeit der Vereinigung, da nicht der 
Schutz von Natur und Landschaft, sondern der davon zu 
unterscheidende Bodenschutz den Hauptzweck der Verei-
nigung bildete. Aufgrund des Merkmals „vorwiegend“ in 
§ 3 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 UmwRG, das sich im Sinne von „im 
Schwerpunkt“ oder „hauptsächlich“ verstehen lässt, muss 
sich aus einer eindeutigen Formulierung der Satzung erge-
ben, dass bei der jeweiligen Vereinigung die Förderung der 
Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege über-
wiegen. 99 Verfolgt eine Vereinigung nach ihrer Satzung die 
Ziele des Schutzes der Umwelt und der Tiere sowie des 
Friedens und der Völkerverständigung, ist nach dem VG 
Halle bei der Anerkennung einzustellen, dass sich der Tier-
schutz nur partiell mit dem Umweltschutz überschneidet, 
da Ersterer primär den Schutz des Lebens einzelner Tiere 
unabhängig vom Artenschutz sowie der Zerstörung der 
Lebensräume der Tiere bezweckt. 100 Vergleichbar gestaltet 
sich die Rechtslage bei der Anerkennung einer Denkmal-
schutzvereinigung als Naturschutzvereinigung. 101 Liegt der 
Schwerpunkt der Betätigung der Vereinigung nach der Sat-
zung in anderen Bereichen als dem des Umweltschutzes, 
darf ihr daher die Anerkennung versagt werden. Man kann 
diese Rechtsprechung als formalistisch kritisieren, zumal 
es die Vereinigung in der Hand hat, durch entsprechende 
Formulierung ihrer Satzung ihre Anerkennungsfähig-
keit zu beeinflussen. 102 Andererseits entspricht sie dem auf 
die Satzung abstellenden Gesetzestext und wird in Num-
mer 2 zur Verhinderung von Missbräuchen verlangt, dass 
die Vereinigung im Anerkennungszeitraum i. S. d. Num-
mer 1 tatsächlich tätig gewesen ist. Gerade vor dem Hinter-
grund, dass die Vereinigungen Umweltrechtsbehelfe ein-
legen sollen, kann von ihnen eine entsprechende Sorgfalt 
bei der Formulierung ihrer Satzung erwartet werden. 103 Im 
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Übrigen sei auf Art.  9 Abs.  5 AK hingewiesen, wonach 
jede Vertragspartei der Öffentlichkeit Informationen über 
den Umweltrechtsschutz zur Verfügung zu stellen und die 
Schaffung angemessener Unterstützungsmechanismen zur 
Beseitigung von Hindernissen finanzieller und anderer Art 
zu prüfen hat. 

Angesichts des Gestaltungsspielraums des Gesetzgebers 
bei den Anerkennungsvoraussetzungen kann man über 
eine andere Ausgestaltung der Anerkennungsvoraussetzung 
in Nr. 1 nachdenken. Im Juli 2023 hat sich der Sachver-
ständigenrat für Umweltfragen dafür ausgesprochen, dass 
auch Verbände, welche sich für den Schutz der Gesundheit 
einsetzen, als Umweltvereinigungen anerkennungsfähig 
sein sollten. Auch diese hätten ein Interesse an der Einhal-
tung des Umweltrechts, da z. B. eine adäquate Luftrein-
halteplanung zur Prävention von Krebserkrankungen bei-
trägt. 104 Auf diese Weise würde die bessere Durchsetzung 
des Umweltrechts gefördert und „das öffentliche Bewusst-
sein dafür gestärkt, dass Umweltrechtsverstöße häufig auch 
die öffentliche Gesundheit schädigen“. 105 Langfristig steige 
dadurch die breite zivilgesellschaftliche Unterstützung des 
gesundheitsbezogenen Umweltschutzes. 106

Ferner setzt § 3 Abs. 1 S. 2 Nr. 5 UmwRG für die An-
erkennung voraus, dass jeder Person, die die Ziele der 
Vereinigung unterstützt, der Eintritt als Mitglied er-
möglicht werden muss und – sieht man von der Aus-
nahme im Halbsatz 2 ab – als Mitglied volles Stimmrecht 
in der Mitgliederversammlung der Vereinigung erhal-
ten muss. Infolgedessen können Vereinigungen, wie z. B. 
die Stiftung WWF und der eingetragene Verein Green-
peace, aktuell keine Anerkennung nach § 3 UmwRG er-
halten. 107 In dem vor dem ACC eingeleiteten Verfahren 
begründete Deutschland dieses einschränkende Anerken-
nungskriterium damit, dass sich auch die AK dem Anlie-
gen der „environmental democracy“ verschrieben habe, 
das Erfordernis der Binnendemokratie Legitimitätsdefizite 
der Vereinigungen sowie unangemessene Einflussnah-
men vermeiden solle. 108 Überdies diene es der Transpa-
renz der Entscheidungsfindung. 109 Auf der siebten Tagung 
der Vertragsparteien haben sich diese in ihrer Entschei-
dung VII/8 g v. 21. 10. 2021 110 den Schlussfolgerungen des 
Compliance Committee angeschlossen, dass § 3 Abs. 1 S. 2 
Nr. 5 UmwRG eine unangemessen ausschließende Belas-
tung für die Umweltvereinigungen sei, dadurch der an-
gestrebte weite Umweltrechtsschutz zu sehr eingeschränkt 
werde und bereits § 3 Abs. 1 S. 2 Nrn. 1, 4 UmwRG zur 
Verhinderung einer unangemessenen Einflussnahme in-
nerhalb der Vereinigung im Hinblick auf die Verfolgung 
externer Ziele ausreichend sei. 111 

In seiner Entscheidung v. 1. 12. 2022 kam das VG Halle 
zu dem Ergebnis, dass eine völkerrechtskonforme Aus-
legung des Gesetzeswortlauts des § 3 Abs.  1 S.  2 Nr.  5 
UmwRG ausscheidet. Da Art. 9 AK Bestandteil eines völ-
kerrechtlichen Vertrags sei, genieße diese Regelung kei-
nen Anwendungsvorrang nach Art.  25 GG. 112 Die Un-
anwendbarkeit könne dieses Mal auch nicht mit dem 
Unionsrecht begründet werden, da Art. 9 Abs. 3 AK den 
Mitgliedstaaten gerade einen Spielraum bei der Ausgestal-
tung der Anerkennungsvoraussetzungen belässt. Die EU-
Richtlinien würden zwar den Mitgliedstaaten in sachli-
cher Hinsicht Vorgaben zum Umweltrechtsschutz machen, 
nicht aber in Bezug auf die von ihnen vorausgesetzte An-
erkennung, so dass eine Änderung des § 3 Abs.  1 S.  2 
Nr. 5 UmwRG durch den Gesetzgeber notwendig sei. 113 
Die EU-Richtlinien mit Vorgaben zum Umweltrechts-
schutz würden zwar die Anerkennung nach innerstaatli-
chem Recht voraussetzen, daraus folge jedoch nicht, dass 
ohne Änderung des § 3 Abs. 1 UmwRG durch den deut-
schen Gesetzgeber Umweltvereinigungen, die das fünfte 
Kriterium nicht erfüllen, anzuerkennen seien. 114 Zu dem-
selben Ergebnis gelangt Bunge, da sich aus dem Unions-
recht keine bestimmte Zeitvorgabe für die Reaktion der 

Mitgliedstaaten auf Compliance-Entscheidungen der Ta-
gungen der Aarhus-Vertragsparteien ergebe. 115 Anderer-
seits hat der EuGH, wie man etwa an der Rechtsprechung 
zu Art. 9 Abs. 3 AK erkennen kann, unter Heranziehung 
allgemeiner Rechtsgrundsätze oder der Rechtsschutzga-
rantie des Art.  9 Abs.  3 AK dennoch eine unmittelbare 
Wirkung des Unionsrechts im Wege der gegenseitigen 
Verstärkung bejaht. 116 Die siebte Vertragsstaatenkonferenz 
hat Deutschland zur Vorlage eines Aktions- sowie Zeit-
plans für die Umsetzung seiner Entscheidung und zur Vor-
lage ausführlicher Fortschrittsberichte bis zum 1. 10. 2023 
und 1. 10. 2024 aufgefordert. 117 Nach dem von Deutsch-
land vorgelegten Plan soll § 3 Abs. 1 UmwRG erst bis zum 
Oktober 2024 geändert werden. 118

Im Übrigen sei darauf hingewiesen, dass in der Anerken-
nung auch über den räumlichen Wirkungsbereich der Ver-
einigung zu befinden ist (§ 3 Abs. 1 S. 3 HS 2 UmwRG). 
Die Anerkennung bezieht sich nur auf die anerkannte Ver-
einigung, nicht aber ihre Untergliederungen. 119 Nach § 2 
Abs. 1 Nr. 2 UmwRG muss die Vereinigung für den jewei-
ligen Umweltrechtsbehelf geltend machen können, in ih-
rem satzungsmäßigen Aufgabenbereich der Förderung der 
Ziele des Umweltschutzes durch die Entscheidung berührt 
zu sein.

3.4 Missbrauchsklausel, § 5 UmwRG

Die wenigen zu § 5 UmwRG veröffentlichten Entschei-
dungen, bei denen es zudem an den Voraussetzungen eines 
missbräuchlichen oder unredlichen Verhaltens des Rechts-
behelfsführers fehlte, bilden ein Indiz für die geringe Praxis-
relevanz dieser eng gehaltenen Ausnahmevorschrift. Nach 
inzwischen gefestigter Rechtsprechung darf aus der bloßen 
Nichtbeteiligung im Anhörungsverfahren ohne Hinzutre-
ten weiterer Umstände nicht auf die Missbräuchlichkeit oder 
Unredlichkeit der erstmaligen Geltendmachung von Ein-
wendungen im Gerichtsverfahren geschlossen werden, weil 
ansonsten der Ausschluss der materiellen Präklusion in § 7 

Guckelberger, Update in Sachen Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz

123

80  NuR (2024) 46: 73–83

104)	Sondergutachten des Sachverständigenrates für Umweltfragen, 
Umwelt und Gesundheit konsequent zusammendenken, BT-
Drs. 20/7718, S. 187 Rdnr. 626.

105)	BT-Drs. 20/7718, S. 187 Rdnr. 626.
106)	BT-Drs. 20/7718, S. 187 Rdnr. 626.
107)	Bunge, NuR 2022, 744, 745; Guckelberger, NuR 2020, 505, 509.
108)	ACCC/C/2016/137, Stand 27. 11. 2023, abrufbar unter https://

unece.org/DAM/env/pp/compliance/C2015-​137_Germany/
frPartyC137_​3.​1.​2017_response.pdf, S. 34; wiedergegeben zu-
dem bei Bunge, NuR 2022, 744, 746.

109)	ACCC/C/2016/137, Stand 27. 11. 2023, abrufbar unter https://
unece.org/DAM/env/pp/compliance/C2015-​137_Germany/
frPartyC137_​3.​1.​2017_response.pdf, S. 21.

110)	 ACCC/C/2016/137, Stand 27. 11. 2023, abrufbar unter https://
unece.org/sites/default/f i les/​2022-​02/Decision_VII.​8g_
eng.pdf.

111)	 ACCC/C/2016/137, Stand 27. 11. 2023, abrufbar unter https://
unece.org/sites/default/files/​2021-​09/ece.mp_.pp_.c.​1.​2021.​
25_aec.pdf, Rdnrn. 94 ff.

112)	 VG Halle, Urt. v. 1. 12. 2022 – 4 A 102/22, juris Rdnrn. 97 ff.
113)	 VG Halle, Urt. v. 1. 12. 2022 – 4 A 102/22, juris Rdnrn. 97 ff.
114)	 VG Halle, Urt. v. 1. 12. 2022 – 4 A 102/22, juris Rdnrn. 97 ff.
115)	 Bunge, NuR 2022, 744, 751 f.
116)	 Näher zu dieser Erklärung der unmittelbaren Wirkung des 

Unionsrechts Kokott, AöR im Erscheinen.
117)	 Plan of action for decision VII/8 g (Germany), Stand 

27. 11. 2023, abrufbar unter https://www.bmuv.de/filead-
min/Daten_BMU/Download_PDF/Umweltinformation/
massnahmenplan_e_bvII8g_en_bf.pdf; dazu auch Bunge, NuR 
2022, 744, 751 f.

118)	 S. Plan of action for decision VII/8 g (Germany), Stand, 
27. 11. 2023, abrufbar unter https://www.bmuv.de/filead-
min/Daten_BMU/Download_PDF/Umweltinformation/
massnahmenplan_e_bvII8g_en_bf.pdf.

119)	 OVG Lüneburg, Urt. v. 18. 1. 2023 – 1 KN 80/21, juris Rdnr. 16.

https://unece.org/DAM/env/pp/compliance/C2015-137_Germany/frPartyC137_3.1.2017_response.pdf
https://unece.org/DAM/env/pp/compliance/C2015-137_Germany/frPartyC137_3.1.2017_response.pdf
https://unece.org/DAM/env/pp/compliance/C2015-137_Germany/frPartyC137_3.1.2017_response.pdf
https://unece.org/DAM/env/pp/compliance/C2015-137_Germany/frPartyC137_3.1.2017_response.pdf
https://unece.org/DAM/env/pp/compliance/C2015-137_Germany/frPartyC137_3.1.2017_response.pdf
https://unece.org/DAM/env/pp/compliance/C2015-137_Germany/frPartyC137_3.1.2017_response.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-02/Decision_VII.8g_eng.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-02/Decision_VII.8g_eng.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-02/Decision_VII.8g_eng.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/ece.mp_.pp_.c.1.2021.25_aec.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/ece.mp_.pp_.c.1.2021.25_aec.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/ece.mp_.pp_.c.1.2021.25_aec.pdf
https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Umweltinformation/massnahmenplan_e_bvII8g_en_bf.pdf
https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Umweltinformation/massnahmenplan_e_bvII8g_en_bf.pdf
https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Umweltinformation/massnahmenplan_e_bvII8g_en_bf.pdf
https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Umweltinformation/massnahmenplan_e_bvII8g_en_bf.pdf
https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Umweltinformation/massnahmenplan_e_bvII8g_en_bf.pdf
https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Umweltinformation/massnahmenplan_e_bvII8g_en_bf.pdf


Abs. 4 UmwRG leerlaufen würde. 120 Ebenso verhält es sich 
bei der erst nachträglichen Geltendmachung eines Einwan-
des, da § 5 UmwRG in den Worten des BVerwG nur greift, 
wenn „dem Betroffenen bei der gebotenen Gesamtbetrach-
tung in subjektiver Hinsicht ein Vorwurf gemacht werden 
kann und der späte Zeitpunkt des Vorbringens auf einer be-
wussten Entscheidung beruht“. 121 Sowohl dem Wort „miss-
bräuchlich“ als auch „unredlich“ wohnt eine subjektive 
Komponente inne. 122 Ferner liegt die Darlegungs- und Sub-
stantiierungslast 123 sowie Beweislast für ein solches Verhal-
ten des Rechtsbehelfsführers bei den staatlichen Stellen. 124

3.5 Innerprozessuale Präklusion, § 6 UmwRG

Größere Praxisrelevanz entfaltet dagegen die innerprozes-
suale Präklusion des § 6 UmwRG, 125 die bei der Prüfung der 
Begründetheit des Umweltrechtsbehelfs relevant wird. 126 
Da § 6 S. 1 UmwRG nach seinem Wortlaut auf die Klageer-
hebung und die Begründung der Klage abstellt, findet diese 
Vorschrift, wie das BVerwG inzwischen festgestellt hat, auf 
die Normenkontrolle als Antragsverfahren keine Anwen-
dung, zumal diese jedenfalls auf der Stufe der Begründet-
heit ein objektives Beanstandungsverfahren ist. 127 Bei einst-
weiligen Rechtsschutzverfahren als Antragsverfahren wird 
§ 6 UmwRG allenfalls bei der summarischen Prüfung der 
Erfolgsaussichten der Hauptsache relevant. 128

§ 6 Abs. 1 S. 1 UmwRG, wonach sowohl Privatpersonen 
als auch Vereinigungen innerhalb einer Frist von zehn Wo-
chen ab Klageerhebung die zur Begründung ihrer Klage 
gegen eine Entscheidung i. S. d. § 1 Abs. 1 S. 1 UmwRG 
oder deren Unterlassen dienenden Tatsachen und Beweis-
mittel angeben müssen, soll zur Straffung der Gerichtsver-
fahren beitragen, indem der Prozessstoff bereits zu einem 
frühen Zeitpunkt handhabbar gehalten wird. 129 Da dieser 
grundsätzlich innerhalb der Begründungsfrist durch den 
Rechtsbehelfsführer festgelegt werden muss, wird er an 
einem erstmaligen neuen Tatsachenvortrag in einem spä-
ten Stadium des Gerichtsverfahrens gehindert. 130 § 6 S.  1 
UmwRG steht aber der späteren Vertiefung eines innerhalb 
der Begründungsfrist erfolgten Tatsachenvortrags nicht 
entgegen. 131 Schon nach dem Gesetzestext bezieht sich § 6 
S. 1 UmwRG nicht auf Rechtsausführungen. 132 

§ 6 UmwRG statuiert keine strenge Ausschlussfrist, wie man 
an seinem Satz 2 und der Verlängerungsmöglichkeit in Satz 4 
erkennen kann. 133 Nach dem zu einem engen Verständnis des 
§ 6 UmwRG tendierenden VGH München soll die innerpro-
zessuale Präklusion nur hinsichtlich der Berührung umwelt-
bezogener Rechtsvorschriften greifen. 134 Begründet wurde 
dies damit, dass § 6 UmwRG nur als Reaktion auf den Weg-
fall der materiellen Präklusion eingeführt wurde und man 
mit dieser Vorschrift keine Verschlechterung der Position von 
Individualklägern intendierte. 135 Das OVG Greifswald sprach 
sich dagegen aufgrund des uneingeschränkten Gesetzeswort-
lauts zu Recht für eine weite Auslegung aus, zumal man mit 
§ 6 UmwRG eine einheitliche und abschließende Regelung 
für alle Rechtsbehelfe treffen wollte. 136

§ 6 UmwRG wird vom BVerwG streng gehandhabt. In 
einer Entscheidung aus dem Jahre 2021 judizierte es, dass 
der Vortrag des Rechtsbehelfsführers zur Fixierung des 
Prozessstoffs „ein Mindestmaß an Schlüssigkeit und Sub-
stanz aufweisen und dem Gericht einen Eindruck von der 
Sicht des Kl. auf den Tatsachenkomplex verschaffen“ muss, 
welchem die Angabe, dass z. B. die Ausweisung neuer Bau-
gebiete nicht mehr möglich sei, nicht genüge. 137 2022 ju-
dizierte es, dass der Kläger gem. § 6 UmwRG i. V. m. § 67 
Abs. 4 VwGO die zur Begründung seiner Klage dienen-
den Tatsachen fundiert zu benennen und den Prozessstoff 
dergestalt substantiieren muss, „dass für das Gericht und 
die übrigen Beteiligten klar und unverwechselbar feststeht, 
unter welchen tatsächlichen Gesichtspunkten eine behörd-
liche Entscheidung angegriffen wird“. 138 Der Prozessbe-
vollmächtigte des Rechtsbehelfsführers müsse die Tatsa-

chen, auf welche der Rechtsbehelf gestützt wird, sichten 
und rechtlich einordnen. 139 Eine „nur stichwortartige Be-
nennung oder Zusammenfassung von Kritikpunkten bei-
gefügter Gutachten oder deren bloße wörtliche Wieder-
gabe“ wurde als unzulänglich eingestuft. 140 Überdies müsse 
sich der Rechtsbehelfsführer mit der angefochtenen Behör-
denentscheidung auseinandersetzen, weshalb lediglich pau-
schale Bezugnahmen auf im Verfahren erhobene Einwände 
oder deren Wiederholung ohne Würdigung der behördli-
chen Entscheidung ebenso wenig wie ein bloßes Bestreiten 
der tatsächlichen Feststellung der Planung genügen. 141 Das 
Klagevorbringen muss „aus sich heraus ohne weiteres ver-
ständlich“ sein, da es nicht Sache des Gerichts sei, „aus den 
eingereichten Schriftsätzen im Wege der Auslegung den 
Sachvortrag sowie etwaige konkludent gestellte Anträge 
zu ermitteln oder zu konkretisieren.“ 142 Da § 6 UmwRG 
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auch in Verfahren vor den Verwaltungsgerichten ohne An-
waltszwang Relevanz erlangen kann, dürfen aber bei einer 
Naturpartei als Rechtsbehelfsführerin die diesbezüglichen 
Anforderungen nicht überspannt werden. 

Nach § 6 S.  2 UmwRG sind erst nach Fristablauf vor-
gebrachte Erklärungen und Beweismittel nur zuzulassen, 
wenn die Voraussetzung des § 87 b Abs. 3 S. 1 Nr. 2 VwGO 
erfüllt ist, also der Rechtsbehelfsführer die Verspätung ge-
nügend entschuldigt. Im Hinblick auf den Gesetzeszweck 
des § 6 UmwRG wird dieser Ausnahmetatbestand eng aus-
gelegt. 143 Vergleichbar zur Wiedereinsetzung in den vori-
gen Stand wird eine genügende Entschuldigung abgelehnt, 
wenn der Rechtsbehelfsführer nicht die für einen gewis-
senhaften Prozessführenden nach den Umständen des Ein-
zelfalls gebotene Sorgfalt walten ließ. 144 Eine genügende 
Entschuldigung kann sich z. B. daraus ergeben, dass einer 
beantragten Akteneinsicht zu spät stattgegeben wurde. 145 
Da der Gesetzgeber jedoch die Klagebegründungsfrist 
nicht von der Kenntnis der Verwaltungsvorgänge abhän-
gig gemacht hat, reicht nach dem BVerwG allein der Um-
stand einer fehlenden oder nicht zeitnah gewährten Akten-
einsicht nicht für eine ausreichende Entschuldigung. Vom 
Umweltrechtsbehelfsführer könne zumindest ein Vortrag 
dazu erwartet werden, „was ihm auch ohne Einsicht in die 
Verwaltungsvorgänge auf der Grundlage seiner Beteili-
gung am Verwaltungsverfahren und der Behandlung sei-
ner Einwendungen im Planfeststellungsbeschluss bekannt 
ist“, um den Prozessstoff in den Grundzügen zu fixieren, 
anstelle alle über die Klagegründe vollständig im Unklaren 
zu lassen. 146 Eine Entschuldigung kommt nur in Betracht, 
wenn der Rechtsbehelfsführer in seiner Klagebegründung 
konkret aufzeigt, an welchem Vortrag er durch die unter-
bliebene oder verzögerte Akteneinsicht gehindert gewe-
sen sein könnte. 147 Eine Entschuldigung scheidet aus, wenn 
für den Prozessbevollmächtigten eine rechtzeitige Akten-
einsicht vor Ort bei dem Gericht oder Beklagten möglich 
und zumutbar war 148 oder die Begründungspflicht auch 
ohne Kenntnis der Akten erfüllbar war. 149 Zeitlich wird 
die Entschuldigungsmöglichkeit nur bis zur Möglichkeit 
und Zumutbarkeit des Vortrags gewährt. 150 Der gem. § 6 
S. 3 UmwRG entsprechend anwendbare § 87 b Abs. 3 Satz 3 
VwGO, wonach es keiner Entschuldigung bedarf, wenn 
der Sachverhalt auch ohne Mitwirkung des Beteiligten mit 
geringem Aufwand ermittelt werden kann, greift nur bei 
einfach gelagerten Sachverhalten, woran es aber regelmä-
ßig bei Planfeststellungsverfahren mit umfangreichen Be-
hördenakten fehlt. 151

Durch das Gesetz zur Beschleunigung von verwal-
tungsgerichtlichen Verfahren im Infrastrukturbereich v. 
14. 3. 2023 152 wurde § 6 UmwRG ein Satz 5 hinzugefügt. 
Danach finden die vorstehenden Sätze entsprechende An-
wendung, wenn das gerichtliche Verfahren zur Durchfüh-
rung eines Planergänzungs- oder Planänderungsverfahrens 
ausgesetzt wurde und später fortgesetzt wird. Der Rechts-
ausschuss begründete diese Neuerung mit der Vergleich-
barkeit der Situation, weil die Klägerseite zum Vortrag von 
Einwänden gegen den Zulassungsbescheid aufgefordert ist. 
Um in allen Fällen die Verhältnismäßigkeit zu wahren, be-
trägt die Frist ebenfalls zehn Wochen, 153 läuft aber gem. § 6 
S. 5 HS 2 UmwRG ab Fortsetzung des gerichtlichen Ver-
fahrens. § 6 UmwRG ist gegenüber § 43 e Abs. 1 S. 1 EnWG 
lex specialis, 154 ebenso gegenüber § 25 Abs. 5 NABEG. 155 
Zutreffend wird kritisiert, dass man bei der Hinzufügung 
des Satzes 5 zu § 6 UmwRG übersehen hat, dass diese Vor-
schrift aufgrund der Unanwendbarkeitsregelung in § 18 e 
Abs. 5 S. 6 AEG, § 17 e Abs. 5 S. 6 FStrG und § 14 e Abs. 5 
S. 6 WaStrG im Geltungsbereich dieser Gesetze keine An-
wendung findet. 156 

Da die Zehnwochenfrist des § 6 S. 1, 5 UmwRG erst ab 
Klageerhebung bzw. Fortsetzung des gerichtlichen Verfah-
rens läuft, ergibt sich insoweit keine Pflicht zu einer diesbe-
züglichen Rechtsbehelfsbelehrung aus § 58 VwGO. 157 Bei 

einem unrichtigen oder irreführenden Zusatz wird jedoch 
§ 58 Abs. 2 VwGO angewendet. 158 Da § 6 UmwRG auch 
auf Naturparteien Anwendung findet, etwa wenn sie gegen 
eine Baugenehmigung gerichtlich vorgehen, sollte darüber 
nachgedacht werden, ob man die Vorschrift nicht nachbes-
sern und dort eine Regelung vergleichbar dem § 74 Abs. 2 
S. 3 AsylG aufnehmen sollte, wonach der Rechtsbehelfs-
führer über die Verpflichtung zur Angabe der Tatsachen 
und Beweismittel innerhalb einer bestimmten Frist samt 
den Folgen der Fristversäumung zu belehren ist. 159 Alterna-
tiv kommt auch eine Einengung des Anwendungsbereichs 
dieser Vorschrift in Betracht. 160 Nur am Rande sei darauf 
aufmerksam gemacht, dass teilweise in Gerichtsentschei-
dungen von einer eingehenden Prüfung des § 6 UmwRG 
abgesehen wird, weil der eingelegte Rechtsbehelf aus an-
deren Gründen unbegründet ist. 161 Dies deutet darauf hin, 
dass manchmal § 6 UmwRG für die Gerichte zu einem 
Mehraufwand führen kann. 162 

4. Fazit

Infolge des Enumerations- oder Listenprinzips in § 1 Abs. 1 
S. 1 UmwRG ist der Umweltrechtsschutz in Deutschland 
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nach wie vor unzulänglich ausgestaltet. Am besten ließen 
sich Unions- und Völkerrechtsverstöße durch eine Gene-
ralklausel mit wenigen Differenzierungen vermeiden. Da-
durch würden sich auch schwierige Abgrenzungsfragen 
zwischen den verschiedenen umwelrechtsbehelfsfähigen 
Gegenständen vermeiden lassen. Die momentan unzuläng-
liche Ausgestaltung der Anerkennung der Vereinigungen 
lässt sich vermeiden, wenn – wie von der Vertragsstaaten-
konferenz vorgeschlagen – § 3 Abs. 1 S. 2 Nr. 5 UmwRG 
gestrichen würde. 163 Dadurch würde der behördliche 
Prüfaufwand verringert und würden die durch diese Rege-
lung hervorgerufenen Interpretationsprobleme beseitigt. 164 
Auch durch einfache und klare Regelungen lassen sich Ge-
richtsverfahren beschleunigen. Damit tut sich aber der Ge-
setzgeber bislang schwer, weil der Umweltrechtsschutz zu 
sehr von der traditionellen Verletztenklage abweicht. Auch 
sollte man den Umweltschutz nicht per se kritisch sehen, da 
eine intakte Umwelt für ein „gutes“ Leben oder in den Wor-
ten des BVerfG zur Bundesnotbremse II zur Sicherung der 
Lebensbedingungen für ein gesundes Aufwachsen 165 wich-
tig ist. So meinte das BVerfG in seinem Klima-Beschluss 
allerdings bezogen auf die Möglichkeit zur Erhebung ei-
ner Verfassungsbeschwerde durch Umweltvereinigun-
gen, dass das Grundgesetz und das Verfassungsprozessrecht 
eine solche nicht vorsehen, obwohl „auf der Hand liegt, 
dass der in Art. 20a GG erteilte Umweltschutzauftrag des 
Grundgesetzes größere Wirkung entfalten könnte, wenn 
seine Durchsetzung durch die Möglichkeit verfassungsge-
richtlichen Individualrechtsschutzes gestärkt wäre“. 166 Mit 
Spannung bleibt abzuwarten, wie das vor dem Compliance 
Committee anhängige Verfahren zum dem vom deutschen 
Gesetzgeber regelmäßig bevorzugten Inzidentrechtsschutz 
ausgehen wird. Schließlich wäre es zu begrüßen, wenn bei 
Änderung einzelner Bestimmungen, wie bei dem neu ein-

geführten § 6 S.  5 UmwRG, zugleich Überlegungen zu 
anderen Spezialvorschriften angestellt würden. Auch eine 
Reduzierung des Sonderprozessrechts kann positive Effekte 
für den Rechtsschutz und die Rechtsanwendung zeitigen. 
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Das Gestattungsregime für Gewässerbenutzungen im Wasserhaus-
haltsgesetz ist hochgradig komplex. Es erscheint mit seinen unter-
schiedlichen Zulassungsformen (Erlaubnis, gehobene Erlaubnis 
und Bewilligung), deren Erteilung noch dazu an eine nahezu 
kaum beschränkbare Vielzahl von tatbestandlichen Vorausset-
zungen anknüpft und zu guter Letzt auf der Rechtsfolgenseite auch 
noch von einer im Bewirtschaftungsermessen der Wasserbehörde lie-
genden Entscheidung abhängt. Dieses Regime soll nachfolgend 
skizziert und kritisch hinterfragt werden.

1. Einleitung

Das Gestattungsregime für Benutzungen im Wasserhaus-
haltsgesetz 1 ist dessen Gerüst. Während die Bewirtschaf-
tungsziele seinen Kern mit Inhalten ausfüllen, regelt das 
Gestattungsregime die Voraussetzungen für eine Benut-
zung der deutschen Gewässer.
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Dieser Beitrag setzt sich mit den geschaffenen Gestat-
tungstypen auseinander. Er beschreibt die Voraussetzungen 
ihrer Erteilung, Modifizierung und Versagung. Daneben 
werden die rechtspolitischen Hintergründe beleuchtet, in-
dem die heutige Ausgestaltung mit den älteren Fassungen 
verglichen wird. Es werden Bezüge zu gescheiterten Alter-
nativen wie dem UGB II-E 2009 hergestellt. Der Beitrag 
konzentriert sich darauf, die wesentlichen Aspekte des Ge-
stattungsregimes herauszuarbeiten, sie zu beschreiben und 
sich kritisch mit ihnen zu befassen.

2. Gestattungspflicht und Gestattungsformen

§ 8 Abs. 1 WHG unterwirft grundsätzlich jede Gewässer-
benutzung einer behördlichen Zulassungspflicht. 2 Die Vor-
schrift errichtet somit eine einheitliche öffentlich-rechtliche 

 

Die Ausgestaltung der Regelungen über Erlaubnisse  
und Bewilligungen im Wasserhaushaltsgesetz
Matteo Gentile

© Der/die Autor(en) 2024. Dieser Artikel ist eine Open-Access-Publikation.

NuR (2024) 46: 83–89  83Gentile, Die Ausgestaltung der Regelungen im Wasserhaushaltsgesetz

123

163)	 ACCC/C/2016/137, Stand 27. 11. 2023 abrufbar unter https://
unece.org/sites/default/f i les/​2022-​02/Decision_VII.​8g_
eng.pdf; Bunge, NuR 2022, 744, 752.

164)	Bunge, NuR 2022, 744, 752.
165)	 BVerfG, Beschl. v. 19. 11. 2021 – 1 BvR 971/21, 1 BvR 1069/21, 

BVerfGE 159, 355, 382 Rdnr. 46.
166)	 BVerfG, Beschl. v. 24. 3. 2021 – 1 BvR 2656/18 u. a., BVerfGE 

157, 30, 107 Rdnr. 136.

1)	Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz 
– WHG) v. 31. 7. 2009, BGBl.  I S. 2585; zuletzt geändert durch 
Art. 5 des Gesetzes v. 3. 7. 2023, BGBl. 2023 I Nr. 176.

2)	Czychowski/Reinhardt, WHG Kommentar, 13.  Aufl. 2023, § 8 
Rdnr. 2.

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de
https://doi.org/10.1007/s10357-024-4306-2
https://unece.org/sites/default/files/2022-02/Decision_VII.8g_eng.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-02/Decision_VII.8g_eng.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-02/Decision_VII.8g_eng.pdf

